
Mitteilung einer allgemeinen Ordnungswidrigkeit gemäß Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden zur

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Juli 1998 (geändert am 5. Nove mber 1998 und am 15. Juni 2000) und anderer
einschlägiger Gesetze

Absender

 

Landeshauptstadt Dresden
Zentrale Bußgeldstelle
Theaterstraße 11 – 15

01067 Dresden

Unterschrift des MitteilendenOrt, Datum
Telefon:

 Adresse (Str. / Hausnummer / Ort / PLZ)GeburtsdatumVornameName
Benennung von Zeugen und Erklärung deren/dessen Bereitschaft (wenn vorhanden!)

..............................................................................................

..............................................................................................

................................................................................

................................................................................
...................................................

Tatort (Straße / Hausnummer / Ort / Örtlichkeit):Angaben zur Person des Störers: Name, Vorname, AdresseTatzeit (von/bis)Tat-Datum
Angaben zur Ordnungswidrigkeit und Störer:

Verstoß  gegen das Abfall-/Kreislaufwirtschaftsgesetz: Müllablagerung im öffentl. Verkehrsraum  (auch Wrack)

Verstoß  gegen das sächsische Straßengesetz: Unerlaubte Sondernutzung (z.B. Kfz ohne [gültige] amtl. Kennzeichen
abgestellt

Verstoß gegen das Sonn- und Feiertagsgesetz: Vermeidbaren Lärm an Sonn-/ Feiertag verursacht

Verstoß  gegen das Sprengstoffmittelgesetz: Feuerwerksknallkörper/ Raketen gezündet/ abgebrannt (nur jeweils vom
31.12. bis 01.01. gestattet; ansonsten Ausnahmegenehmigung erforderlich )

§ 12: Gefährdung durch Benutzen von Rollschuhen, Rollerskates oder Skateboards

§ 11: Stadtstreicherei und öffentliche Belästigunge durch Nächtigung,  aggressives Betteln, Notdurftverrich tung;
Belästigung oder Behinderung durch aufdringliches trunkenheits- rauschbedingtes Verhalten

§ 10: Verstoß gegen das Taubenfütterungsverbot

 § 9: Belästigung durch Haustierhaltung (Hunde auf Kinderspiel-  und Sportplatz; Tierkot nicht beseitigt;

 § 8: Abspritzen / Waschen von Kfz mit nichtbiologisch  abbaubarem Zusatz / Motorraum-/Unterbodenwäsche

 § 7: Benutzung von Wertstoffcontainern außerhalb der genehmigten Einwurfzeit

 § 6: Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten

 § 5: Benutzung von Sport- und Spielstätten an Sonn abenden, Sonn- oder Feiertagen zwischen 13 - 15 Uhr

 § 4: Unzumutbare Belästigung durch Lärm aus Gast- und Veranstaltungsstätte

 § 3: Erhebliche Belästigung durch Benutzung akustischer Geräte und Musikinstrumente

§ 2: Schutz der Nachtruhe mißachtet

Angaben zur Ordnungswidrigkeit (Owi) gem. o. g.  §§ 2 – 14 PolVO der LHS Dresden und anderer beispielhaft
aufgezählter Owi (Bitte nur zutreffendes Feld ankreuzen!):

Telefon:

Adresse (Straße / Hausnummer / Ort / PLZ)Geb.-DatumVorname Name 
Angaben zur Person der/des Mitteilenden

GK3/2001

Datum:
Aktenzeichen:
BearbeiterIn:
Posteingang:
Bearbeitungsvermerk:


